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HAUSORDNUNG  
 

1. Generell gilt: Wer sich in der Sporthalle aufhält, hält sich an die Hausordnung.  
 

2. In der Sporthalle gilt ein striktes Rauch-, Alkohol- und Drogenverbot. 

 

3. Alkoholisierten Personen wird der Zutritt zur Halle verwehrt bzw. die Person/-en wird/werden aus 
der Halle entfernt. 
 

4. Für Unfälle, Diebstähle und liegengelassene Gegenstände wird jegliche Haftung abgelehnt. 
Fundgegenstände können beim Veranstalter abgegeben/abgeholt werden.  
 

5. Das Spielfeld darf nur mit sauberen Turnschuhen betreten werden. Nagel-/Nockenschuhe sowie 
Turnschuhe, deren Sohlen Streifen hinterlassen, sind nicht erlaubt. Schuhe, die im Freien getragen 
werden, dürfen nicht auf dem Spielfeld benutzt werden. 
 

6. Bälle, die im Freien benutzt wurden, dürfen in der Sporthalle nicht gebraucht werden.  
 

7. Die Umkleidekabinen und Duschanlagen stehen grundsätzlich allen teilnehmenden Mannschaften 
zur Verfügung. Der Duschraum darf nur barfuss oder mit Badesandalen betreten werden. Das 
Waschen von Schuhen und Kleidern in den Duschanlagen ist verboten. 
 

8. Abfälle werden in den bereitgestellten Behältern getrennt entsorgt. 
 

9. Mutwillige Sachbeschädigungen werden den Verursachern in Rechnung gestellt. 
 

10. Der Veranstalter übt das Hausrecht aus. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. 
 

11. Bei Verstößen gegen diese Ordnung ist der Veranstalter berechtigt, einzelne Personen, eventuell 
auch die ganze Gruppe, der Halle zu verweisen. 
 
 

 


